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I/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
I/B 1:   Amprion GmbH 

 

stv-61-hennecke
Anlage XX
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Hochspannungsleitungen der Amprion GmbH betroffen. Diesbezügli-
che Planungen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. Ein Abwägungserfordernis liegt 
nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 2:   Bezirksregierung Düsseldorf  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es entsprechender Hinweis auf den konkreten Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militä-
rischeanlagen, auf eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel 
und auf die Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung bei Erarbeiten mit erhebli-
chen mechanischen Belastungen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird gefolgt.  
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I/B 3:   Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Gebäudehöhen von mehr als 30 m werden durch den Bebauungsplan nicht vorberei-
tet. Im Bebauungsplan erfolgt eine Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen, deren 
maximale Höhe ca. bei 16 m liegen wird. Es besteht insofern kein Abwägungserfor-
dernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4:   Stadt Burscheid 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es besteht kein Abwägungserfordernis.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 5:   Ericsson GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Leitungen der Fa. Ericcson sind nicht betroffen. Die Deutsche Telekom wurde betei-
ligt. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 6:   Energieversorgung Leverkusen GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Bereich des Fester Weges wird im Bebauungsplan eine Wassertransportleitung 
mit Schutzstreifen (8 m) dargestellt. Der Schutzstreifen reicht teilweise bis in die Vor-
gärten der südlich des Fester Weges angeordneten Grundstücke. Innerhalb des 
Schutzstreifens ist eine Überbauung nicht zulässig. Entsprechende Hinweise werden 
in die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan mit aufgenommen. 
Der Schutzstreifen deckt auch den Bereich der Trinkwassertransportleitung ab. Eine 
Umverlegung der Leitung im Zuge der Umsetzung des Baugebietes ist nicht vorgese-
hen. Im Rahmen der Erschließungsplanung wird die Leitung berücksichtigt und ent-
sprechende Regelungen im Erschließungsvertrag mit dem Investor getroffen. 
  
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die allgemeinen Anregungen zu Strom, Telekommunikation, Fernwärme und 
Gas/Wasser werden zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis zur Lage einer Trinkwas-
sertransportleitung, die nicht überbaut werden darf, wird gefolgt. Hierzu erfolgt im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eine nachrichtliche Übernahme sowie in 
den textlichen Festsetzungen ein entsprechender Hinweis.  
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I/B 7:   GASCADE Gastransport GmbH 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Es sind keine gasführenden Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Gascade 
betroffen. Diesbezügliche Planungen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. Eine Abwä-
gung ist nicht erforderlich. Weitere Leitungsbetreiber wurden um Stellungnahme ge-
beten. Der Ausgleich von mit der Planung einhergehenden Eingriffen in Natur und 
Landschaft erfolgt vollständig im Plangebiet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zur Beteiligung weiterer Leitungsbetreiber wurde gefolgt. Die Anre-
gungen zum Kompensationsbedarf werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 8:   Geologischer Dienst NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Die Hinweise zur Erdbebengefährdung werden in den Umweltbericht aufgenommen. 
In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen. 
 
Die 3. Auflage der Karte der schutzwürdigen Böden wird im Zuge der Planung heran-
gezogen. Der Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitpla-
nung wird beachtet. 
 
Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplans ist § 202 BauGB in Verbindung mit der 
DIN 18915 als Maßnahme zur Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf die Um-
welt anzuwenden. Dies wird im Umweltbericht zum Bebauungsplan dargestellt und in 
die Abwägung aller auf das Plangebiet einwirkenden Belange eingestellt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Anregungen zur Erdbebengefährdung, zur Beschreibung und Bewertung des 
Schutzgutes Boden und zum Mutterboden werden berücksichtigt. Entsprechende An-
gaben erfolgen im Umweltbericht sowie als Hinweis in den textlichen Festsetzungen 
zum Bebauungsplan. 
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I/B 9:   LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
In den Planunterlagen ist bereits ein entsprechender Hinweis enthalten. Der Hinweis 
wird redaktionell angepasst. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung wird gefolgt. 
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I/B 10:   Industrie- und Handelskammer zu Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Das Einzelhandelskonzept empfiehlt für die Stadtteile Lützenkirchen und Steinbüchel 
den Ausbau des Angebotes im Lebensmittelsegment. Das vorliegende Plangebiet am 
Fester Weg ist nicht Teil eines Nahversorgungszentrums, eine auf die Stadteile aus-
gerichtete Versorgung soll hier daher nicht erfolgen. Ziel ist es, mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans eine überwiegend wohnbauliche Entwicklung vorzunehmen und 
damit auf bestehende Bedarfe am Wohnungsmarkt zu reagieren. Im Plangebiet sind 
daher nur der Versorgung dienende Läden zulässig. Dies steht dem Einzelhandels-
konzept der Stadt Leverkusen nicht entgegen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 11:   NABU 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Zu 1): 
 
Das Plangebiet ist bereits auf Ebene des Flächennutzungsplanes als Wohnbaufläche 
dargestellt. Die Abwägung, dass weitere Flächen und u. a. diese Fläche in der Stadt 
Leverkusen für eine wohnbauliche Nutzung vorgesehen sind, erfolgte bereits im 
Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplanes. Die entscheidungserheblichen Be-
lange zugunsten einer wohnbaulichen Entwicklung, hier insbesondere der anhal-
tende Druck auf den Wohnungsmarkt der Stadt Leverkusen und die positive Einwoh-
nerentwicklung, sind weiterhin gegeben. 
Der Stellungnahme wird insofern teilweise entsprochen, als dass der überwiegende 
Teil der Flächen nördlich des Fester Weges im Zuge von Maßnahmen zum Ausgleich 
von mit der Planung einhergehenden Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft öko-
logisch aufgewertet wird. 
 
Zu 2a):  
 
Die Festlegung der Art der Dämmung sowie die Heizung/Kühlung von Gebäuden 
sind nicht Regelungsinhalt eines Bebauungsplanes. 
Zur Festschreibung der Nutzung von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen im 
Bebauungsplan gibt es keine Ermächtigungsgrundlage. 
Die Nutzung passiver und aktiver Solarenergie wird durch die vorliegende Planung 
grundsätzlich ermöglicht. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind so festgesetzt, 
dass im Bereich der geplanten Bebauung überwiegend Süd- oder Westgärten entste-
hen können. So wird neben einer optimalen Gartenausrichtung auch eine günstige 
Dachausrichtung sowie die Möglichkeit einer optimalen passiven Nutzung solarer 
Strahlungseinwirkungen im Sinne einer klimaangepassten Bauweise unterstützt. 
 
Zu 2b): 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan sehen im Geltungsbereich rd. 42 % der Flä-
chen als Grünfläche vor. Hierbei entfallen rd. 13 % und damit rd. 19.000 m² auf den 
eigentlichen Siedlungsbereich südlich des Fester Weges. Die Planung sieht eine 
starke Durchgrünung des geplanten Quartiers mit öffentlichen Grünzügen vor. Diese 
wird ergänzt durch private Hausgärten. Eine Dachbegrünung wird für Garagen und 
Carports vorgeschrieben. Alternativ können 10 % der Fassadenflächen des jeweili-
gen Hauptgebäudes begrünt werden. Eine Begründung von 80 % der Fassaden soll 
zugunsten einer angemessenen Flexibilität in der Gebäudegestaltung nicht vorge-
schrieben werden. Durch die umfangreich festgesetzten Grünflächen und Begrü-
nungsmaßnahmen wird jedoch im Sinne der Belange des Klimaschutzes eine umfas-
sende Begrünung des geplanten Quartiers vorbereitet. 
 
Zu 2b) (1): 
 
Ein Versiegelungsgrad für die öffentlichen Grünflächen wird im Bebauungsplan nicht 
vorgeschrieben. Grundsätzlich dürfen jedoch nur der Zweckbestimmung der Grünflä-
che dienende Versiegelungen vorgenommen werden, so dass nicht von einer erhöh-
ten Versieglung auszugehen ist. 
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Zu 2b) (2): 
 
Die im Bebauungsplan als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung Park-
anlage und Spielplatz festgesetzten Flächen sollen überwiegend als extensive Wie-
senflächen mit Spielgeräten entwickelt werden, um wohnungsnahe Aufenthaltsquali-
täten zu schaffen Die Gestaltung dieser Grünflächen erfolgt parallel und im Nach-
gang zum Bebauungsplanverfahren. Grundsätzlich kann dem Vorschlag jedoch 
Rechnung getragen werden.  
 
Zu 2c): 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Pflanz- und Begrünungsmaßnahmen erfolgen 
gemäß Festsetzung mit standortgerechten heimischen Pflanzen. Für über die Fest-
setzungen hinausgehende Begrünungen (z. B. Gartenbegrünung) können auch an-
dere Pflanzenarten gewählt werden. 
 
Zu 2d): 
 
Die Festsetzungen im Bebauungsplan ermöglichen grundsätzlich die Errichtung und 
Anbringung von Nisthilfen. Mit der Planung geht kein Verlust von Nistplätzen von Ge-
bäudebrütern einher, so dass ein zwingendes Festsetzungsgebot hierzu nicht erfolgt. 
Grundsätzlich kann dem der Vorschlag zur Anordnung von Nistkästen bei Umset-
zung eines Grünplanungskonzeptes geprüft werden.  
 
Zu 2e): 
 
Im Zuge der Erschließungsplanung für die öffentlichen Flächen (Verkehrsflächen / 
Grünanlagen) wird die zu verwendende Beleuchtung mit der Stadt Leverkusen abge-
stimmt. Hierbei werden auch die vorliegenden Erkenntnisse zum Insektenschutz be-
achtet und im Rahmen der Wahl der zu verwenden Beleuchtungsanlagen berück-
sichtigt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden keine Vorgaben zur Be-
leuchtung gemacht, da ein zwingendes Festsetzungsgebot hierzu sowie die Erforder-
lichkeit nicht bestehen. 
 
Zu 2f): 
 
Die Minimierung eines Risikos von Vogelschlag an Gebäuden ist nicht Regelungsin-
halt des Bebauungsplanes und wird daher nicht festgesetzt Im Rahmen der Bearbei-
tung von Bauanträgen kann auf den Aspekt des Vogelschutzes hingewiesen werden. 
 
Zu 2g): 
 
Von dem nunmehr insgesamt rd. 145.000 m² großen Plangebiet werden 
rd. 61.000 m² als öffentliche Grünfläche festgesetzt. Diese befindet sich heute wie 
zukünftig in der Nähe von Bestandsbebauung und Bundesautobahn. Durch die öko-
logische Aufwertung, insbesondere der Flächen nördlich des Fester Wegs, kann ein 
vollständiger Ausgleich von Eingriffen in den Naturhaushalt erfolgen. Weitergehende 
Ausgleichsflächen sind nicht erforderlich. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zur Anzahl und Diversität von Tieren (Punkt 1) und Pflanzen sowie 
zum Grad der Nutzung der Flächen in Leverkusen wird hinsichtlich der ökologischen 
Aufwertung teilweise gefolgt, im Übrigen werden die Anregungen zur Kenntnis ge-
nommen. Der Anregung zur Nutzung der Sonneneinstrahlung (Punkt 2a) wird gefolgt. 
Der Anregung zu den Pflanzenarten im Gebiet (Punkt 2c) wird im Rahmen der Fest-
setzungen berücksichtigt. Den Anregungen zur klimafreundlichen Erstellung und Be-
treibung von Gebäuden (Punkt 2a), zur pflichtigen Nutzung von Solarkollektoren und 
Photovoltaikanlagen (Punkt 2a), zur Versiegelung von Grünflächen (Punkt 2b (1)) 
und zu Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Solitärinsekten (Punkt 2d) wird nicht 
gefolgt. Die Anregungen zur Pflege öffentlicher Grünflächen (Punkt 2b (2)), einer in-
sektenfreundlichen Beleuchtung (Punkt 2e) zur Risikominimierung für Vogelschläge 
(Punkt 2f) und zur Flächeninanspruchnahme durch die Bebauung (Punkt 2g) werden 
zur Kenntnis genommen. 
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I/B 12:   Pledoc 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Pledoc betroffen. Diesbe-
zügliche Planungen liegen aus heutiger Sicht nicht vor. Eine Abwägung ist nicht er-
forderlich. Der Ausgleich von mit der Planung einhergehenden Eingriffen in Natur 
und Landschaft erfolgt vollständig im Plangebiet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 13: Polizei NRW 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Auf Ebene des Bebauungsplanes besteht kein Abwägungserfordernis. Der Investor 
wird über die Möglichkeiten zur Beratung durch die Polizei informiert. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 14: Rheinisch Bergischer Kreis 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Zu „Untere Naturschutzbehörde“: 
 
Es sind keine Einflüsse der Neuplanung auf den Einwirkungsbereich des Rheinisch-
Bergischen-Kreises betroffen. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
Zu „Artenschutz“: 
 
Ein direkter Eintrag in ein Gewässer erfolgt nicht. Im Ergebnis der durchgeführten Ar-
tenschutzprüfung wird der Umsetzung der Planung unter Berücksichtigung arten-
schutzrechtlicher Belange zugestimmt. Das Vorkommen des Steinkauzes konnte 
fachgutachterlich nicht nachgewiesen werden. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 15: Straßen NRW, Autobahnniederlassung Krefeld 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Zu „Anbauverbotszone“: 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Anbauverbots-/Anbaubeschränkungszone der 
BAB 1. Die Planung sieht hier eine Grünfläche für Kompensationsmaßnahmen vor. 
Die Anbauverbotszone (40 m gemessen vom äußeren Fahrbahnrand) wird in die 
Planzeichnung sowie in die textlichen Festsetzungen mit aufgenommen.  
 
Zu „Anbaubeschränkungszone“: 
Das Plangebiet ist in seinem nördlichen Teilbereich von der Anbaubeschränkungs-
zone der Autobahn betroffen (100 m gemessen vom äußeren Fahrbahnrand). In die-
sem Bereich wird überwiegend eine Grünfläche für Kompensationsmaßnahmen 
durch den Bebauungsplan festgesetzt. Lediglich in Teilbereichen betrifft diese Zone 
ein hier festgesetztes allgemeines Wohngebiet bzw. eine Verkehrsfläche, jedoch 
keine überbaubaren Grundstücksflächen- 
In der Planzeichnung sowie innerhalb der textlichen Festsetzungen erfolgen eine 
nachrichtliche Übernahme der Anbaubeschränkungszone sowie die Angabe hiermit 
verbundener beachtliche Vorgaben.  
 
Zu „negative Auswirkungen der BAB 1“: 
Die Entwicklung des neuen Wohnquartiers sowie einer Kindertagesstätte wird in 
Kenntnis der im Nahbereich vorhandenen Autobahn 1 und deren negativen Auswir-
kungen aufgestellt. Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung und gemäß der 
Begründung zum Bebauungsplan werden die Orientierungswerte gemäß DIN 18005 
"Schallschutz im Städtebau" im gesamten Plangebiet überschritten. 
Ansprüche auf aktiven und/oder passiven Lärmschutz sowie auf Maßnahmen bzgl. 
der Schadstoffausbreitung gegenüber der Straßenbauverwaltung bestehen nicht.  
Die Planung nimmt keinen Einfluss auf einen leistungsfähigen und sicheren Ver-
kehrsablauf der BAB 1 sowie auf das umliegende klassifizierte Straßennetz. Sämtli-
che Kosten für erforderliche Straßenumbau- und Verkehrssicherungsmaßnahmen 
gehen zu Lasten der Stadt Leverkusen/des Investors. 
 
Die mit der Planung einhergehenden Eingriffe in den Naturhaushalt werden innerhalb 
des Plangebietes ausgeglichen. Externe Flächen zur Kompensation sind nicht erfor-
derlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zur Anbauverbots-  und Anbaubeschränkungszone wird gefolgt. 
Die Anregungen zum Lärmschutz, zur Schadstoffausbreitung, zur leistungsfähigen 
Abwicklung des Verkehrsaufkommens sowie zu externen Ausgleichsflächen werden 
zur Kenntnis genommen. 
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I/B 16: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu „Ausbildung der Kanalisation“: 
 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Verkehrsflächen sind geeignet, die erforderliche 
Kanalisation zu verlegen. Auch in Verlängerung der Schopenhauerstraße wird eine 
öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, sodass hier entsprechende Entwässerungslei-
tungen vorgesehen werden können. 
 
Zu „Überflutungsnachweis“: 
 
Der erforderliche Überflutungsnachweis zum Schutz vor Starkregenereignissen wird 
im Zuge der Erschließungsplanung erbracht.  
 
Zu „Errichtung des Notüberlaufes“: 
 
Die aktuelle Erschließungsplanung sieht eine gedrosselte Einleitung in das öffentli-
che Bestandsnetz sowie die Möglichkeit der Errichtung eines erforderlichen Rückhal-
teraums (z. B. Stauraumkanal) im Plangebiet vor. Es erfolgen im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung weitere Abstimmungen mit den Technischen Betrieben der Stadt Le-
verkusen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die notwendige Erschließungspla-
nung wird in einem abzustimmenden Erschließungsvertrag zwischen dem Investor 
und der Stadt Leverkusen/TBL vereinbart. Zudem erfolgt innerhalb der textlichen 
Festsetzungen der Hinweis zur Drosselung der Niederschlagswassereinleitung sowie 
zur Errichtung von Stauraumkanälen/Rückhalteräumen. 
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I/B 17: unitymedia 

 
 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
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Es sind keine Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Unitymedia betroffen. Eine Ab-
wägung ist nicht erforderlich. Der Investor wird über das Interesse der Unitymedia zur 
Verlegung von Versorgungsleitungen informiert. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 18: Vodafone GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es sind keine Leitungen im Zuständigkeitsbereich der Fa. Vodafone GmbH betroffen. 
Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 19: Westnetz 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu „Leitungsführung“: 
 
Der nördliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist durch den Verlauf einer 
Hochspannungsfreileitung betroffen. In die Planzeichnung des Bebauungsplans wer-
den Leitungsmittellinie, Maststandorte und Schutzstreifen nachrichtlich aufgenom-
men. Da im Bereich des Schutzstreifens als Kompensationsmaßnahme die Festset-
zung einer Grünfläche (Extensivwiese / Gehölzstreifen) erfolgt, sind bauliche Anlagen 
dort generell nicht zulässig. Des Weiteren erfolgt innerhalb der textlichen Festsetzun-
gen ein Hinweis auf die Hochspannungsfreileitung und die zu beachtenden Anforde-
rungen. 
 
Zu „Anpflanzungen und Aufwuchs“: 
 
Hinsichtlich der zulässigen Endwuchshöhe (5 m) von Anpflanzungen im Bereich des 
Schutzstreifens der 110-kV-Hochspannungsleitung und in den angrenzenden Berei-
chen sowie der Freihaltung einer Fläche von 15 m-Radius um die Maststandorte 
herum, wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Da es sich bei den 
hier festgesetzten Grünflächen um öffentliche Flächen handelt, obliegt die Pflanzen-
auswahl der Stadt Leverkusen. Eine weitere rechtliche Sicherung ist daher nicht er-
forderlich. 
 
Die vorgebrachten Belange zur Kostenübernahme für das Beseitigen von Anpflan-
zungen, in einer die Leitung gefährdende Höhe, sind nicht Regelungsinhalt des Be-
bauungsplanes.  
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Zu „Hinweise“: 
 
Zur Gewährleistung der Zufahrt für Maststandorte wird ein entsprechender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Die Maßnahmenfläche wird so konzipiert, dass 
die Mast- und Leistungszugänglichkeit gewährleistet ist. 
 
Grundsätzlich ist eine Bebauung innerhalb der im Schutzstreifen festgesetzten Maß-
nahmenfläche nicht zulässig. Zur Gewährleistung der Beteiligung des Netzbetreibers 
bei jeglichen baulichen Vorhaben unterhalb der Hochspannungsfreileitung, wird ein 
entsprechender Hinweis in die textlichen Festsetzungen übernommen.  
 
Zu den zu berücksichtigenden Aspekten bei weiteren Planungen ist auszuführen, 
dass die Leitung und die Maststandorte über die Maßnahmenfläche zugänglich sein 
werden. Einzelmaßnahmen, wie die Konzipierung der Maßnahmenfläche, werden mit 
dem Leitungsträger abgestimmt. Im Übrigen wird die Stellungnahme zur Kenntnis ge-
nommen.  
 
Der Träger wird im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut betei-
ligt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Anregungen zum Schutzstreifen der Hochspannungsleitung, zur Gewährleistung 
der Zufahrt der Maststandorte, zur Übernahme der Auflagen in den Bebauungsplan, 
zu einem Hinweis bei Bauvorhaben im Schutzstreifen sowie zu den zu berücksichti-
genden Aspekten bei weiteren Planungen wird gefolgt. Die Anregung zur Kosten-
übernahme für das Beseitigen von Anpflanzungen, die eine die Leitung gefährdende 
Höhe erreichen, wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 20: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Verlauf Fester Weg verläuft eine Fernwassertransportleitung. Die Wassertrans-
portleitung im Bereich des Fester Weges wird im Bebauungsplan mit einem Schutz-
streifen dargestellt. Der Schutzstreifen reicht teilweise bis in die Vorgärten, der süd-
lich des Fester Weges angeordneten Grundstücke. Innerhalb des Schutzstreifens ist 
eine Überbauung nicht zulässig. Ein entsprechender Hinweis wird innerhalb der textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und der Umsetzung des Baugebietes werden 
die Vorgaben des DVGW Regelwerkes W 1-3 berücksichtigt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und hinsichtlich der Lage des Lei-
tungsverlaufes als Darstellung sowie als Hinweis im Bebauungsplan mit aufgeführt. 
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I/B 21: Fachbereich 32 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu „Natur- und Landschaft-/Artenschutz“: 
 
Im Zuge des Planverfahrens wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe II) 
durchgeführt. Eine Betroffenheit planungsrelevanter Arten wurde nicht festgestellt. 
 
Die mit der Planung einhergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden voll-
ständig im Plangebiet ausgeglichen. Eine Teilkompensation im Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 217/I „Hitdorf-Ost/nördlich Flurstraße“ ist nicht erforderlich und erfolgt 
nicht. 
 
Die städtebauliche Planung wurde auf Grundlage der Variante 2 im Zuge des Plan-
verfahrens fortgeschrieben. 
 
 
Zu „Klima/Luft“: 
 
Die Abbildung 6 „Klimatopkarte“ wurde mit einer Legende versehen. 
 
Im Umweltbericht werden Aussagen zu den topographischen Verhältnissen im Kapi-
tel zum Schutzgut „Landschaft“ ergänzt. Ebenfalls erfolgen ergänzende Aussagen 
zum Thema lokale Kalt-/Frischluftbewegungen. 
Im Rahmen einer Untersuchung möglicher Auswirkungen der geplanten Bebauung 
auf die Kaltluft- und Durchlüftungsverhältnisse (Peutz Consult GmbH, 01.02.2019) im 
Bebauungsplanverfahren Nr. 221/II „Opladen – Kreisverkehr Rennbaumstraße/Stauf-
fenbergstraße“, sind überregionale Karten dem Darstellung von Kaltluftströmen ver-
wendet worden. Hier ist der Bereich des Plangebietes Nr. 203/III „Steinbüchel – Fes-
ter Weg“ als ein Bereich mit geringen bis mittleren Kaltluftvolumenströmen darge-
stellt. Die Umsetzung der Bebauung im Geltungsbereich hat keine relevanten Auswir-
kungen auf die Kaltluftströme zu erwarten, da wesentliche Kaltluftbewegungen auf 
den Flächen nördlich der geplanten Bebauung und im Bereich der Bestandsbebau-
ung erfolgen. 
 
 
Zu „Allg. Hinweis in Sachen Klimaschutz/Energieeffizienz“: 
 
In der Planbegründung erfolgt eine Erläuterung zum Umgang mit den Klimabaustei-
nen gemäß Verwaltungsbeschluss. 
 
 
Zu „vorbeugender Lärmschutz“: 
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurden Rasterlärmkarten (Peutz Consult, 
05.04.2018) sowie eine schalltechnische Untersuchung (Schalltechnische Untersu-
chung zum Bebauungsplanverfahren am Fester Weg, Peutz Consult 02.09.2019) er-
arbeitet und die vorgebrachten Anregungen wurden hierbei berücksichtigt. 
Es wurde u.a. die Umsetzung eines Lärmschutzwalls bzw. einer Wall-Wand-Kombi-
nation geprüft. Hierbei wurden die Wirkungen eines 4 m hohen Lärmschutzwalls 
kombiniert mit einer 4 m hohen aufgesetzten Lärmschutzwand, nördlich angrenzend 
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an die geplante Bebauung am Fester Weg, geprüft. Im Ergebnis zeigen sich nur ört-
lich begrenzt relevante Minderungen. Diese Minderungen betreffen insbesondere Be-
reiche direkt hinter dem Lärmschutz und damit insbesondere die erste Baureihe am 
Fester Weg.  
Bezogen auf das gesamte Plangebiet ist die Wirkung gering. Der aktive Schallschutz 
ist zu weit von der Autobahn entfernt, um für großflächige Bereiche die nicht unmittel-
bar hinter dem Wall liegen eine Wirkung zu erzielen. Daher wurde auch die Errich-
tung eines 10 m hohen Lärmschutzwalls direkt an der Autobahn geprüft. Im Ergebnis 
ergeben sich jedoch auch hier aufgrund der großen Entfernung zur Bebauung nur 
vergleichsweise geringe positive Wirkungen für das Plangebiet.  
In der schalltechnischen Untersuchung wurden weitergehend die Verkehrslärmein-
wirkungen unter Berücksichtigung der abschirmenden Wirkung der Plangebäude er-
mittelt. Hierbei ist generell festzustellen, dass insbesondere die nördlichen Fassaden 
sowie die den Straßen zugewandten Fassaden der Gebäude erhöhten Lärmimmissi-
onen ausgesetzt sind. Die Beurteilungspegel an Immissionsorten entlang der Bau-
grenzen an der Bruchhauser Straße und dem Fester Weg liegen in der Regel bei > 
60 dB(A) tags und > 55 dB(A) nachts. An den Südfassaden liegen die Pegel in der 
Regel rund 5 dB(A) unterhalb der Pegel der Nordfassaden und damit deutlich niedri-
ger. Die Berechnungen zeigen, dass mit der Errichtung einer möglichst durchgehen-
den Bebauung nördlich des Fester Weges, eine vergleichbare Wirkung erzielt wird 
wie bei der Errichtung eines Lärmschutzwalls bzw. einer Wall-Wand-Kombination. 
Die Stadt entscheidet sich daher im Rahmen der Abwägung der Belange gegen die 
Errichtung eines Lärmschutzwalles/ einer Lärmschutzwand. Der Bebauungsplan be-
reitet hingegen die Errichtung einer nahezu durchgehenden Riegelbebauung nördlich 
des Fester Weges (WA 6.1) sowie im östlichen Bereich südlich des Fester Weges 
(WA 6.2) vor. Die überbaubaren Grundstücksflächen und die zulässige Bauweise 
sind so festgesetzt, dass die südlichen Fassaden und Grundstücksbereiche von der 
Bebauung selbst geschützt werden können. Da die Bundesautobahn im Norden des 
Plangebietes liegt, stellen die nach Süden ausgerichtete Fassaden und Freibereiche 
die ruhigere Seite dar. Durch die Errichtung einer wie im städtebaulichen Entwurf vor-
gesehen Kettenhausbebauung, können direkt an der Fassade in den entstehenden 
Hofbereichen im Erdgeschoss Pegel unter 60 dB(A) tags erreicht werden. Das städ-
tebauliche Konzept sieht die Umsetzung von Haustypen mit Ausrichtung der schüt-
zenswerten Räume nach Süden vor (Grundrisslösung). 
Im Rahmen der Abwägung zur Errichtung eines aktiven Schallschutzes wurde be-
rücksichtigt, dass mit der Errichtung eines Lärmschutzwalls hinter den Gebäuden o-
der an der Bundesautobahn nur geringfügig und punktuell positive Auswirkungen auf 
das Plangebiet einhergehen. Gleichzeitig versperrt insbesondere ein Lärmschutzwall 
direkt angrenzend hinter der Planbebauung und am Fester Weg den Blick in die freie 
Landschaft. Auch stehen die Kosten für die Errichtung eines Lärmschutzwalls bzw. 
einer Wall-/Wand-Kombination nicht in Relation zur damit einhergehenden Wirkung. 
Im Bebauungsplan werden ferner auf Grundlage der schalltechnischen Untersu-
chung Maßnahmen zum passiven Schallschutz (Mindestanforderungen an die Au-
ßenbauteile) auf Grundlage der DIN 4019 (Stand: 2018) festgesetzt. Hierzu wurden 
die maßgeblichen Außenlärmpegel ermittelt und im Bebauungsplan dargestellt. 
Ebenfalls wurden in der schalltechnischen Untersuchung die planbedingten Auswir-
kungen auf schutzbedürftige Nutzungen in der Umgebung untersucht. Im Ergebnis 
konnten keine planerisch relevanten Auswirkungen festgestellt werden. 
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurde die Variante 2 weiterverfolgt und entwickelt. 
Die Stellungnahme zur Variante 3 ist damit nicht mehr von Relevanz.  
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Zu „Textbausteine für die Festsetzungen von passiven Schallschutzmaßnahmen“: 
 
Die Textbausteine für die Festsetzungen von passiven Schallschutzmaßnahmen wur-
den berücksichtigt. 
 
 
Zu „vorsorgender Bodenschutz“: 
 
Der Hinweis im Umweltbericht zum zu erstellenden vorsorgenden Bodenschutzkon-
zept wird um einen Hinweis zur Umsetzung durch einen Fachgutachter ergänzt. 
 
 
Zu „Altlasten“: 
 
Die redaktionellen Hinweise zu Formulierungen wurden berücksichtigt und der Um-
weltbericht wurde entsprechend angepasst.  
 
 
Zu „Wasser“: 
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurde ein hydrologisches Gutachten (Baugrundun-
tersuchung und hydrologisches Gutachten zur kf-Wert Bestimmung (südlich „Fester 
Weg“), Ingenieurgesellschaft Müller, 28.04.2019) erarbeitet und die Ergebnisse wur-
den im Umweltbericht berücksichtigt. 
Im Ergebnis einer hydrologischen Untersuchung der Böden wurde festgestellt, dass 
die bindigen Bodenschichten bis in 2,8 m unter Gelände nicht zur Versickerung ge-
eignet sind. In tieferen Bodenschichten ist eine Versickerung im Sinne der 
DWA-A 138 prinzipiell möglich, der berechnete Durchlässigkeitskoeffizient (kf-Wert) 
befindet sich jedoch am Ende des Grenzwertbereiches (hier: kf = 1,0 * 10-6 [m/sec.]). 
Somit ist eine Versickerung gemäß § 44 Landeswassergesetzt nicht zwingend vorzu-
sehen. Vorliegend soll von der Anlage großflächiger Versickerungsanlagen abgese-
hen werden, um auf den vorhandenen Flächenpotenzialen den benötigten Wohn-
raum sowie Grünflächen zur öffentlichen Nutzung und zur ökologischen Aufwertung 
umzusetzen.  
Es erfolgt eine Einleitung der anfallenden Niederschlagswässer in die umliegenden 
Bestandskanäle. Für starke Regenereignisse ist aufgrund der geringen Kapazitäten 
in den angrenzenden Bestandskanälen, eine gedrosselte Einleitung in das öffentliche 
Bestandsnetz und ggf. Rückstauraum im Rahmen der Neuplanung (Stauraumkanäle) 
vorgesehen. 
 
Zu „Abfall“: 
 
Für die Einzel-, Doppel und Reihenhäuser die nicht direkt an eine Haupterschlie-
ßungsstraße anbinden, sind Aufstellflächen (Tagesplätze) für Müllbehälter am Ende 
der Stichwege vorgesehen. Im Übrigen ist die Aufstellung der Behälter am Abholtag 
vor den Grundstücken angedacht. 
 
Der Bebauungsplan trifft keine Festsetzungen zur Errichtung von Containerstandor-
ten sowie zu Stellflächen für Abfallsammelbehälter. Prüfbare Aussagen hierzu finden 
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sich in der Darstellung des städtebaulichen Entwurfes in Form eines Symbols (Müll-
tonne). Eine konkretisierende Planung und Umsetzung erfolgt im Zuge der Freianla-
gen- und Hochbauplanung.  
 
Die Quartiersplätze sind so dimensioniert, dass sie durch Müllfahrzeuge überfahren 
werden können. Die Gestaltung des Untergrundes erfolgt im Zuge der Erschlie-
ßungsplanung. 
 
Im Zuge der konkretisierenden Planung der Quartiersplätze und Freianlagen erfolgt 
die Berücksichtigung der erforderlichen Wertstoffinsel und (Unterflur-) Glascontainer 
in Abstimmung mit den Fachbereichen der Stadt Leverkusen. 
 

Zu „Immissionsschutz“: 
 
Die Stellungnahme, dass aus Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes 
keine Konflikte zu erkennen sind wird zu Kenntnis genommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zu Natur- und Landschafts- / Artenschutz, zur Ergänzung einer 
Legende zur Klimatopkarte, zu topographischen Verhältnissen und zu lokalen Kalt-/ 
Frischluftbewegungen, Berücksichtigung der Klimabausteine, zum Schallschutz, zum 
vorsorgenden Bodenschutz, zu redaktionellen Anmerkungen zu Formulierungen, zur 
Erstellung eines hydrologischen Gutachtens und Darstellung der Niederschlagswas-
serbeseitigung, zu Abfall– bis auf einer zeichnerischen Umsetzung im Bebauungs-
plan - wird gefolgt 
 
Die Stellungnahme zum anlagenbezogenen Immissionsschutz wird zu Kenntnis ge-
nommen.  
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I/B 22: Fachbereich 36 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Zu Verkehrsuntersuchung: 
 
Im Rahmen des Planverfahrens wurde eine Verkehrsuntersuchung zum Bebauungs-
plan erarbeitet (Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplanverfahren Nr. 203/III 
„Steinbüchel – Fester Weg“ in Leverkusen, Brilon Bondzio Weiser, Mai 2019). Hierbei 
wurde u.a. die Leistungsfähigkeit der einzelnen Zufahrtstraße (Fester Weg, Albert-
Schweitzer-Straße, Feuerbachstraße) untersucht. Im Ergebnis der Verkehrsuntersu-
chung kann das umliegende Straßennetz die mit der Planung einhergehenden Neu-
verkehre leistungsfähig abwickeln. 
 
Zu Durchgangsverkehr: 
 
Im Bebauungsplan erfolgt eine Unterbrechung der planungsrechtlich festgesetzten 
Verkehrsfläche „Fester Weg“ durch die Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“. Damit wird die Vermeidung von Durchgangs-
verkehr von der Bruchhauser Straße zur Albert-Schweitzer-Straße über den Fester 
Weg planungsrechtlich vorbereitet. In der Umsetzung der Planung werden an dieser 
Stelle Poller montiert, so dass für den Kfz-Verkehr keine Durchfahrtsmöglichkeit be-
steht und „Abkürzungsverkehre“ nicht zu erwarten sind. Es wird darauf hingewiesen, 
dass im Rahmen der Verkehrsuntersuchung in einer Variante auch die Durchbindung 
des Fester Wegs untersucht wurde. Im Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung 
könnte auch im Falle einer Durchbindung der Verkehr leistungsfähig abgewickelt wer-
den. Durch die geplante Abbindung wird der Verkehr im Bereich der Steinbücheler 
Straße etwas höher sein.  
 
Zu Quartiersplätze“: 
 
Im Bebauungsplan erfolgt die planungsrechtliche Festsetzung der Quartiersplätze als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ bzw. „Fußgän-
ger- und Radfahrerbereich“. Hierdurch wird dem Befahren und Abstellen von Pkw´s 
eine planungsrechtliche Festsetzung entgegengesetzt. Die konkretisierende Planung 
der Quartiersplätze erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wobei das Abstellen von 
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Fahrzeugen im Bereich der Quartiersplätze nicht vorgesehen ist. Da es sich um öf-
fentliche Flächen handelt, liegt die Planungshoheit zur Gestaltung der Quartiers-
plätze bei der Stadt.  
 
Zu Fahrbahnbreite: 
 
Der Bebauungsplan ermöglicht die Errichtung von Fahrwegen mit einer Breite von 
5,5 m und mehr. 
 
Zu Kita-Varianten: 
 
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung erfolgte eine Untersuchung aller drei Varian-
ten mit dem Ergebnis, dass sämtliche Varianten aus verkehrlicher Sicht umsetzbar 
wären.  
Die städtebauliche Planung wurde auf Grundlage der Variante 2 fortgeschrieben, da 
hierbei die geringsten Verkehrsbehinderungen zu erwarten sind. Zudem erfolgt hier-
bei eine Berücksichtigung des Wohnumfeldes sowie eine Synergie mit der östlich an-
grenzenden, öffentlichen Spiel- und Grünfläche. Die geplante Kindertagesstätte wird 
im Osten des Plangebietes, im Übergang des Fester Weges in die Albert-Schweitzer-
Straße, angeordnet. Im Zuge der Umsetzung der Planung erfolgt eine Neuordnung 
des ruhenden Verkehrs auf der Albert-Schweitzer-Straße, um einen leistungsfähigen 
und flüssigen Verkehrsablauf u.a. für den Hol- und Bringverkehr der KiTa sicherzu-
stellen. Erforderliche Regelungen zur Anpassung der Albert-Schweitzer-Straße wer-
den in einem städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Investor aufgenommen. Im 
Ergebnis der Verkehrsuntersuchung wird sich der Verkehr auf der Feuerbachstraße 
zwar erhöhen. Das zu erwartende Verkehrsaufkommen bleibt jedoch insgesamt hin-
ter dem üblichen Verkehrsaufkommen einer Wohnstraße (die Feuerbachstraße ist 
gemäß Rast 06 als Wohnstraße zu qualifizieren) zurück.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme zur Erarbeitung einer Verkehrsuntersuchung, zu Sperrung der 
Wegebeziehung Fester Weg und Albert-Schweitzer-Straße, zur Auswahl der Vari-
ante 2, zur Ergreifung von Maßnahmen im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße so-
wie zur Nichtbefahrbarkeit der Quartiersplätze wird gefolgt.  
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I/B 23: Fachbereich 37 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Löschwasserversorgung wird im Rahmen der Erschließungsplanung geregelt.  
Die Zugänglichkeit für die Feuerwehr wird durch die Festsetzungen im Bebauungs-
plan grundsätzlich ermöglicht. Die Straßenverkehrsflächen sind so dimensioniert, 
dass eine Befahrung durch Feuerwehrfahrzeuge möglich ist. Der konkrete Nachweis 
zur Zugänglichkeit durch die Feuerwehr wird vorhabenbezogen, im Rahmen nachge-
lagerter konkretisierender Planungen, erbracht. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Stellungnahme zur Zugänglichkeit für die Feuerwehr wird gefolgt.  
 
Die Stellungnahme zu Löschwasserversorgung wird zur Kenntnis genommen.  
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